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das den An- und Verkauf von Firmen in strategisch wichtigen Branchen an die Erlaubnis des Innenministers knüpft. (HU 

2021). Kompromisslösung mit der HU Regierung Anfang 2022 durch Beteiligung der HU Firma Corvinus Internationale 

InvestitionsAG (Staatsholding) mit 45% - unmittelbar bevor die EK eine Verletzung der FusionskontrollVO durch die 

ursprüngliche Untersagung der Transaktion (ohne HU Beteiligung) von HU festgestellt hat. 

• Einführung einer Sondersteuer auf Gewinnüberschüsse für Bergbauunternehmen bzw. Produzenten von  Zement, Kalk oder 

Gips  mit Jahresumsatz von >3 Mrd. HUF und Erweiterung der betroffenen Produkte (Ziegel- und Baukeramikprodukte) seit 

Februar 2023. HU hat für diese Produktgruppen einen unter dem Einstandspreis liegenden Schwellenpreis festgelegt und 

für die durch die darüber liegenden Preise entstehenden Umsätze eine Sondersteuer von 90 % auferlegt. Aufgrund der 

Ausgestaltung der Steuer sind praktisch alle HU-Bergbauunternehmen von der Steuer befreit, während ausländische 

Unternehmen der Steuer unterliegen. Neben Verletzung von Binnenmarktregeln liegt auch ein Verstoß gegen Artikel 16 

GRCh (Unternehmerische Freiheit) in Bezug auf die amtliche Preisfestsetzung unter dem Einstandspreis vor (HU 

2021/2023). 

• AT-Unternehmen hat in Kroatien ein Pelletswerk und ist auf Holzzuteilungen der kroatischen Staatsforste angewiesen, 

welche im Rahmen von Ausschreibungen erfolgen.  AT-Unternehmen hat wieder nur etwa 30% des ihm zustehenden 

Volumens von Holzpellets erhalten, während HR-Konkurrenzbetriebe die volle Zuteilung erhalten haben. HR-Staatsforste 

gilt generell als intransparente Organisation. (HR 2021) 

• HR-Gerichte, insbesondere der HR-Oberste Gerichtshof haben mehrere Urteile gefällt, die Zweifel an rechtsstaatlichen 

Standards aufkommen lassen und insbesondere Banken in Gefahr bringen (Streitigkeiten im Zusammenhang mit CHF-

Darlehen; oberste HR-Gerichte erstellen Rechtsgutachten, die für alle Gerichte der zweiten Instanz verbindlich sind, aber 

nicht begründet werden müssen und nicht der Überprüfung durch das HR-Verfassungsgericht unterliegen). (HR 2020 und 

2021) 

• Exportverbote im Bereich Rundholz (das vorher schon seit Jahren existierte) und Feuerholz (das dann rasch wieder 

zurückgenommen wurde (RO 2022/23). 

• Preisdeckelungen für Pellets und Feuerholz, wobei rumänische Firmen dann das Feuerholz oder die Pellets zum 

gedeckelten Preis verkauften, aber mindestens denselben Betrag zusätzlich für Transport, Administration und andere 

Positionen verrechneten. (RO 2022/23). 

Diese Missstände können nicht direkt den bestehenden vier Säulen zugeordnet werden, sie sind kein Problem der 

„Korruption“, oftmals sind sie auch nicht direkt binnenmarktwidrig. 

Die Wirtschaftskammer Österreich fordert daher, dass die Beobachtung in diese Richtung intensiviert wird und die 

wirtschaftliche Dimension der Rechtsstaatlichkeit verstärkt in den Fokus rückt. Sie sollte im 

Rechtsstaatlichkeitsmechanismus viel stärker berücksichtigt werden bzw. sollte ein eigenes Wirtschaftskapitel in den  

Rechtsstaatlichkeits-Bericht der Kommission aufgenommen werden. 

Einführung eines Investitionsschutzsystems innerhalb der EU:  

Das „Achmea“-Urteil des EuGH betreffend Investitionsschutz hinterließ ein Rechtsschutz-Vakuum vor allem in Mittel- und 

Osteuropa. Die Europäische Kommission plant, in den nächsten Monaten einen unverbindlichen Mechanismus zur 

Investitionserleichterung vorzulegen. Wichtig wäre allerdings die Einführung eines verbindlichen Instruments. 

Rechtsstaatlichkeit und Erweiterung: 

• Die Perspektiven des EU-Beitritts sind Treiber für wirtschaftliche Reformen und die Stärkung der Rechtsstaatlichkeit 

in den Kandidatenländern (und potenziellen Kandidatenländern). 

• Österreich hat enge wirtschaftliche Beziehungen zu allen Kandidatenländern am Westbalkan und ist einer der 

größten Investoren in der Region. 

• Von größter Bedeutung ist eine glaubwürdige Erweiterungsstrategie, daher ist es wichtig, dass die offiziellen 

Beitrittsverhandlungen mit Albanien und Nordmazedonien rasch fortgesetzt werden. 
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